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Für mehr Klarheit in ,den kleinen Orten 
Landrat begrüßt Bemühungen von Zweckverbänden für zentrale Abwasserlösungen - Solidargemeinschaft auch für kleine Orte nötig 

Eisenberg. Landrat Andreas 
Heller hat die Bemühungen von 
Zweckverbänden im Landkreis, 
zentrale Abwasserlösungen 
auch für kleinere Orte zu schaf
fen, begrüßt. 

So hat etwa der Zweckver
band Trinkwasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung Eisen
berg (ZWE) Ende Mai mit der 
Fortschreibung seines Abwas
serbeseitigungskonzeptes be
schlossen, dass bis 2030 alle Or
te mit mindestens 200 Einwoh
nern in seinem Verbandsgebiet 

an die zentrale Abwasserentsor
gung angeschlossen sein sollen. 
Und der Zweckverband zur 
Wasserversorgung und Abwas
serentsorgung der Gemeinden 
im Thüringer Holzland (ZW A) 
plant in Zusammenarbeit mit 
dem Zweckverband Jena Wasser 
einen Anschluss von Rutters
dorf an die zentrale Kläranlage 
in Stadtroda. 

„Für die Bürger vor allem in 
den kleinen Orten ist es wichtig 
zu wissen, ob ihr Grundstück an 
eine zentrale Kläranlage ange-

Wer kann Änderungen herbeiführen? 

■ Für die Sanierung von
Kleinkläranlagen sieht der
Gesetzgeber in Thüringen
eine Fristsetzung von fünf
Jahren vor. Diese Frist
kann nicht pauschal ver
längert werden.

■ Daher kann auch die Unte
re Wasserbehörde im SHK
Anträgen von Zweckver
bänden auf pauschale
Fristverlängerungen nicht
zustimmen. Dem Aufga
benträger steht es frei, sei
ne Planungen zu überprü
fen und erforderlichenfalls
zu ändern.

■ Es könnte dann auch nötig
sein, dass die in den Sanie
rungsanordntingen be
nannten Fristen in begrün:
deten Einzelfällen geän-

dert werden. Dies muss der 
Zweckverband bei der 
Wasserbehörde beantra
gen. Eine generelle Lösung 
für alle Orte kann es dabei 
nicht geben. 

■ Die Zweckverbände kön
nen die Zeit bis zum In
krafttreten eines neuen
Wassergesetzes nutzen,
ihre Abwasserbeseiti
gungskonzepte entspre
chend anzupassen. Das
heißt, die Verbandsver
saipmlung eines Zweck
verbands könnte per Be
schluss das Abwasserbesei
tigungskonzept ändern
und damit die Möglichkeit
schaffen, in geeigneten Or
ten eine zentrale Kläranla
ge zu errichten.

schlossen wird oder ob sie auf 
eigene Kosten eine vollbiologi
sche Kleinkläranlage errichten 
müssen", erklärte Landrat And
reas Heller. 

,,Ober das Konzept der Ab
wasserbeseitigung, seine Umset
zung und gegebenenfalls Ände
rungen daran entscheidet aber 
allein die Gemeinschaft der Bür
germeister in den Zweckverbän
den, niemand sonst", betont · 
Andreas Heller. ,,Es ist gut, dass 
sich diese Erkenntnis in den 
Zweckverbänden mehr und 
mehr durchsetzt und die Bürger
meister ihre Verantwortung für 
ihre Orte und deren Einwohner 
bewusst wahrnehmen." 

Abwasserbeseitigung 
als Pflichtaufgabe 

Das Umweltamt im Landrats
amt könne weder über die Ab
wasserbeseitigungskonzepte 
der Zweckverbände noch über 
die bestehenden Gesetzlichkei
ten hinweg entscheiden. 

„Die Behörde muss geltendes 
Recht umsetzen und nicht die 
Vorstellungen eventueller künf
tiger Gesetze", reagiert der 
Landrat auf mehrfach geäußerte 
Wünsche und Forderungen aus 
Gemeinden an das Amt. 

„Wann das neue Thüringer 
Wassergesetz in Kraft tritt und 
was darin festgelegt wird, ist 
nach wie vor offen. Bis dahin 
und auch danach gilt: Die Ent-

Wer ist verantwortlich für Anlagen der Abwasserbehandlung? 

■ Zu den Aufgaben der Was
serbehörden in Thüringen
gehört es zu überwachen,
dass die Anlagen zur Ab
wasserbehandlung dem ak -
tuellen Stand der Technik
angepasst werden. Auf die
ser Grundlage erlässt die
Untere Wasserbehörde im
Landratsamt Saale-Holz
land, wo es erforderlich ist,
Sanierungsanordnungen an
die Aufgabenträger der Ab
wasserbeseitigung, an die
kommunalen Zweckver
bände.

■ Wie die Aufgabe der ord
nungsgemäßen Abwasser
beseitigung in jedem Ort
konkret umgesetzt wird,
diese Entscheidung trifft
der kommunale Zweckver-

scheidung über die Abwasserbe
seitigungskonzepte liegt bei den 
Zweckverbänden, und die kann 
und darf ihnen niemand abneh
men", betont Heller. 

Dies war erst jüngst mit einem 
Urteil des Verwaltungsgerichts 
Gera bestätigt worden. Im Streit 
zwischen dem ZWA Holzland 
und der Oberen Wasserbehörde 
im Landesverwaltungsamt hatte 
das Gericht die kommunale 
Selbstverwaltung gestärkt und 
dem Zweckverband in dem kon-

band mit seiner Verbands
versammlung. Möglichkei
ten sind der Bau einer zent
ralen Kläranlage oder auch 
dezentraler Kläranlagen im 
Eigentum des Zweckver
bandes, in der mehrere 
Haushalte gemeinsam ihre 
Abwässer reinigen lassen. 
Eine andere y ariante ist, 
dass die Vorbehandlung 
weiterhin über grundstücks
bezogene Kleinkläranlagen 
erfolgt. 

■ Die vom Zweckverband ge
wählte Art der Vorbehand
lung sollte aus gesamtwirt
schaftlicher Sicht stets die
günstigste Lösung für die
betroffenen Haushalte und
den Zweckverband darstel
len. Wo der Zweckverband

kreten Fall Recht gegeben. Ab
wasserbeseitigung ist eine kom
munale Fflichtaufgabe. Deshalb 
dürfen Gemeinden und ihre 
Zweckverbände die Aufgabe 
nicht einigen Bürgern privat auf
halsen, so der Landrat: ,,Mit Hil
fe der Solidargemeinschaft auch 
der kleinen Gemeinden haben 
es die Zweckverbände geschafft, 
moderne Kläranlagen für die 
Städte und großen Kommunen 
zu bauen. Jetzt, wo nur noch die 
kleinen Gemeinden auf sinnvol-

in seinem Abwasserbeseiti
gungskonzept als endgülti
ge Lösung die grundstücks
bezogenen Kleinkläranla
gen auch für die Zukunft 
vorsieht, müssen die Klein
kläranlagen aber auch auf 
den geforderten S'tand der 
Technik gebracht werden. 
Für die Sanierung solcher 
Kleinkläranlagen sieht der 
Gesetzgeber seit 2010 in 
Thüringen eine Fristsetzung 
von grundsätzlich fünf Jah
ren vor. 

■ Diese Frist kann verkürzt
werden, aber nicht pau
schal verlängert. Daran än
dert auch die Tatsache
nichts, dass das Land an
einem neuen Thüringer
Wassergesetz arbeitet.

Je und finanzierbare Lösungen 
warten, darf die Solidarität nicht 
aufhören." 

Heller fordert zugleich vom 
Land, die Zweckverbände dabei 
angemessen mit Fördermitteln 
zu unterstützen. Denn dass zent
rale Lösungen im ländlichen 
Raum teurer sind als in Groß
städten, ist ein Fakt, den inzwi
schen auch das Land erkannt 
hat, wie der angestrebte Abwas
serpakt des Umweltministe
riums zeigt. 


